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„ZWISCHEN VULKANSTRAßE UND AKTIENWEG“  

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 

 

 

Zeitraum: vom 14.01.2019 bis einschließlich 15.02.2019 

 

 

 

 

Mendig, 26.02.2019 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange (TöB) gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  

 Behörde Adresse 
Schreiben 
vom: 

Posteingang 

1 

Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion, 
Kampfmittelräum-
dienst   RLP 

Postfach 320 125,  
56044 Koblenz 

17.01.2019 e-Mail 

2 
Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

Polcher Straße 15-19,  
56727 Mayen 

01.02.2019 e-mail 

3 
Eigenbetrieb Wasser- 
und Abwasserwerk 

Marktplatz 3, 56743 Mendig 16.01.2019 im Haus 

4 
Generaldirektion Kul-
turelles Erbe, Direktion 
Landesarchäologie 

Niederberger Höhe 1,  
56077 Koblenz 

04.02.2019 06.02.2019 

5 
Kreisverwaltung Ma-
yen-Koblenz 

Postfach 20 09 51,  
66009 Koblenz 

08.02.2019 12.02.2019 

6 
Landesamt für Geolo-
gie und Bergbau 

Postfach 10 02 55, 55135 
Mainz 

12.02.2019 14.02.2019 

7 
Landesbetrieb Mobili-
tät 

Bahnhofsplatz 1, 
56410 Montabaur 

15.01.2019 17.01.2019 

8 

Struktur- und Geneh-
migungsdirektion 
Nord, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft, Boden-
schutz 

Postfach 20 03 61,  
56003 Koblenz 

24.01.2019 01.02.2019 

9 
Struktur- und Geneh-
migungsdirektion 
Nord, Gewerbeaufsicht 

Stresemannstraße 3-5, 56068 
Koblenz 

15.02.2019 e-Mail 

 

 

Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen nach § 3 Abs. 1 und 

Abs. 2 BauGB 

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ergingen keine Stellungnahmen. 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise 

 

Behörde / Träger öffentli-
cher Belange 

Adresse 
Scheiben 
vom: 

Posteingang 

Amprion GmbH 
Rheinlanddamm 24,  
44139 Dortmund 

31.01.2019 e-Mail 

Deutsche Bahn AG 
Camberger Straße 10,  
60327 Frankfurt am Main 

11.01.2019 16.01.2019 

Eisenbahn-Bundesamt 
Untermainkai 23-25,  
60329 Frankfurt am Main 

25.01.2019 29.01.2019 

Energientze Mittelrhein 
GmbH & Co. KG 

Schützenstraße 80-82, 
56068 Koblenz 

24.01.2019 e-Mail 

Forstamt Ahrweiler 
Ehlinger Straße 72, 53474 Bad 
Neuenahr-Ahrweiler 

29.01.2019 e-Mail 

Generaldirektion Kulturel-
les Erbe, Direktion Lan-
desarchäologie/Erdge-
schichte 

Niederberger Höhe 1,  
56077 Koblenz 

16.01.2019 e-Mail 

Handwerkskammer Kob-
lenz 

August-Horch-Straße 6-8, 
56070 Koblenz 

14.02.2019 e-Mail 

IHK-Regionalgeschäfts-
stelle für Mayen-Koblenz 

Schlossstraße 2, 56068 Kob-
lenz 

07.02.2019 11.02.2019 

Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz 

Postfach 20 09 51, 66009 Kob-
lenz 

08.02.2019 12.02.2019 

Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baubetreuung 

Hofstraße 257a,  
56077 Koblenz 

21.01.2019 e-Mail 

Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz 

Postfach 20 10 53,  
56010 Koblenz 

14.02.2019 15.02.2019 

PLEDOC GmbH 
Gladbecker Straße 494,  
45326 Essen 

14.01.2019 e-Mail 

Vodafone GmbH / Kabel 
Deutschland 

Zurmaiener Straße 175,  
54929 Trier 

14.02.2019 e-Mail 
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1. Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Kampfmittelräumdienst RLP 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

Dass sich die Zuständigkeit des Kampfmittelräumdienstes auf die Abwehr konkreter 

Gefahren beschränkt wird zur Kenntnis genommen. Sollten sich für das Plangebiet 

konkrete Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln ergeben, wird der Kampf-

mittelräumdienst erneut angefragt. 

 

Es wurde eine Fachfirma mit einer Luftbildauswertung des Plangebietes beauftragt.  

Diese kommt zu dem Ergebnis, dass kein Verdacht der Kampfmittelkontamination für 

das Gebiet festgestellt werden konnte. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kampfmittelräumdienst kein Träger öffentli-

cher Belange ist. Eine künftige Beteiligung im Rahmen von Bauleitplanverfahren wird 

nicht erfolgen. 
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2. Deutsche Telekom Technik GmbH 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

 

Im Einzelnen:  

 

 

 

 

 

Das Vorhandensein der Telekommunikationslinien wird den Bauausführenden Firmen 

zur Kenntnis gegeben. Die notwendigen Änderungen an den Leitungsführungen werden 

ausreichend frühzeitig mit der Deutschen Telekom Technik GmbH abgestimmt. Insge-

samt berührt die Stellungnahme nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
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3. Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

 

 

Die Ausführungen bezüglich der Erschließung werden zur Kenntnis genommen und in 

der Begründung zum Bebauungsplan vermerkt.  

 

 

Die Empfehlung bezüglich des empfohlenen Einbaus von Druckerhöhungsanlagen wird 

zur Kenntnis genommen und den planenden Fachfirmen zur Kenntnis gegeben. 

 

 

Die Anmerkung zur Versorgung des Gebietes mit Löschwasser wird zur Kenntnis ge-

nommen und in der Begründung zum Bebauungsplan vermerkt. 
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4. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

 

 

Der Hinweis auf der Plankarte wird wie folgt ergänzt bzw. ersetzt: 

 

„Die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie stuft den Bereich 

als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können hier bei Bodenein-

griffen bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zer-

störung fachgerecht zu untersuchen sind (§ 21 Absatz 2 DSchG RLP).  

 

Der Beginn der Erdarbeiten ist der Fachbehörde (Generaldirektion Kulturelles Erbe, Di-

rektion Archäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, lan-

desarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de, 0261-6675 3000) rechtzeitig (mindestens zwei 

Wochen vorher) anzuzeigen. Weiterhin wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Abliefe-

rungspflicht (§16-21 DSchG RLP) verwiesen.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, 

in denen bislang verborgene Denkmäler vermutet werden, ordnungswidrig sind.“ 

 

Die Ergänzung des Hinweises berührt nicht den normativen Teil des Bauleitplans; eine 

erneute Offenlage aufgrund einer Änderung der Planung nach § 4a Absatz 3 Bauge-

setzbuch (BauGB) darf entfallen.  

  

mailto:landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de
mailto:landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de
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5.1 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

Die Planung berücksichtigt bereits auf Bebauungsplanebene die Grundsätze des 

RROP 2017, indem vorhandenen Wohngebäude durch neue Wohngebäude ersetzt 

werden. Da keine Nutzungsänderung stattfindet und entsprechend keine Nutzungen 

vorbereitete werden, die den Grundsätzen der Regionalplanung entgegenstehen könn-

ten, kann den Grundsätzen des RROP 2017 entsprochen werden. 

Auch das Maß der baulichen Nutzung ist nicht geeignet, im Widerspruch zu den Maß-

gaben der Regionalplanung zu stehen.  
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5.2 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdienststelle 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

 

 

 

 

Der Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeindeverwaltung Men-

dig erklärte in seiner Stellungnahme vom 16.01.2019, dass 48m³/h (entspricht 

800l/min) als Grundversorgung aus dem öffentlichen Netz sichergestellt werden kön-

nen.  

 

 

 

 

 

 

Die Anordnung von Hydranten obliegt dem Vollzug. Die Stellungnahme wird den Ei-

genbetrieben zur Berücksichtigung bei der Anordnung / den Einbau von Hydranten zur 

Verfügung gestellt. 
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5.3 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Straßenverkehr 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. Die Hin-

weise betreffen nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, sie finden aber im 

Vollzug des Bebauungsplanes Berücksichtigung.  
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5.4 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdienststelle 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

Die Abfallentsorgung wird aus dem öffentlichen Straßenraum erfolgen können. Eine Be-

fahrbarkeit des Plangebietes und eine damit verbundenen notwendige Wendemöglich-

keit für Müllfahrzeuge ist nicht vorgesehen. 

  



STADT MENDIG, STADTTEIL NIEDERMENDIG  

Bebauungsplan „Zwischen Vulkanstraße und Aktienweg“  Seite 12/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Naturschutz, Wasserwirtschaft 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Den Anregungen in Form von Hinweisen wird gefolgt. 

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

Zutreffend ist, dass die Verbandsgemeindeverwaltung Mendig im Zuge einer Bebau-

ungsplanänderung den Abriss von vier Mehrfamilienhäusern in der Vulkanstraße in 

Mendig vorbereitet. 

Im Zuge einer Artenschutzrechtlichen Potentialabschätzung durch ein Fachbüro wurde 

zusammen mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde, als vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahme, das Anbringen von verschiedenen Nisthilfen für Fledermäuse und 

Vögel vereinbart.  

 

Es sollen insgesamt acht Kästen für Fledermäuse, sowie insgesamt acht Kästen für 

Vögel und acht Nisthilfen für Rauschschwalben im Umfeld der abzubrechenden Ge-

bäude angebracht werden. Auch mit dieser Aufgabe ist ein Fachbüro betraut. 

 

Weiterhin wird im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung die vorlaufende Kontrolle 

des Gebäudes auf Fledermausbesatz oder andere geschützte Tiere notwendig. Sollten 

überwinternde Tiere in den Gebäuden festgestellt werden, wird das weitere Vorgehen 

mit der Naturschutzbehörde abgestimmt.  

 

Bezüglich potenzieller Auswirkungen der Planungen auf das östlich der Vulkanstraße 

liegende Natura-2000-Gebiet sei erläutert, dass es keine konkreten Hinweise darauf 

gibt, das bau- und betriebsbedingt Beeinträchtigungen zu besorgen sind.  
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6. Landesamt für Geologie und Bergbau 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Den Anregungen in Form von Hinweisen wird teilweise gefolgt. 

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

 

 

 

 

Vgl. folgende Seite  
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Zu Bergbau / Altbergbau: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Für die genannten Unternehmen ergibt sich durch den Vollzug des Bebauungsplanes 

keine Änderung hinsichtlich eventueller Planungen, da der Bebauungsplan ausschließ-

lich den Ersatz alter Wohngebäude durch neue Wohngebäude auf gleichem Grundstück 

vorbereitet. Angemerkt sei, dass sich die Unternehmen auch nicht im Rahmen der Be-

teiligungsverfahren äußerten.  

 

 

Zu Boden und Baugrund – allgemein: 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

Da ein Vorhandensein von Hohlräumen nicht ausgeschlossen werden kann, werden im 

Rahmen des Vollzuges die empfohlenen Bohrungen durchgeführt werden. Die Ergeb-

nisse werden dem Landesamt übersandt. 

 

 

 

 

 

 

Zu Boden und Baugrund – mineralische Rohstoffe: 

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Boden und Baugrund – Radonprognose: 

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 

Ergänzt sei, dass auch der Verwaltung keine Hinweise oder Daten zur Einschätzung 

des Radonpotenzials vorliegen.  
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7. Landesbetrieb Mobilität 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vgl. folgende Seite 
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Indem die Planungen entsprechende Festsetzungen zum Schallschutz beinhaltet, wird 

den Belangen des Immissionsschutzes hinreichend Rechnung getragen.  

 

Die entsprechenden Untersuchungen wurden durch ein Fachbüro erstellt und die Er-

gebnisse fanden sowohl Eingang in die verbindliche Bauleitplanung wie auch in die 

nachfolgende Ebene des Vollzugs.  

 

Die Festsetzungen beziehen sich auf den derzeitigen Zustand im Zusammenhang mit 

der Planung; infolgedessen erwächst keine Notwendigkeit für den Straßenbaulastträger, 

über das Maß, welches sich durch einen möglichen künftigen Neubau oder eine wesent-

liche Änderung der BAB A 61 ergeben würde, Lärmschutzmaßnahmen sicherzustellen. 
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8. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-

wirtschaft, Bodenschutz 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.:  

Die Anmerkungen sind zutreffend, die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Zu 2.:  

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung vermerkt. 

Zudem wurde eine orientierende Untersuchung beauftragt, deren Ergebnisse im Vollzug 

des Bebauungsplanes Berücksichtigung finden werden.  

Das erstellte Gutachten wird der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-

schaft Bodenschutz Koblenz vorgelegt werden. 
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Zu 3.:  

 

Die Bedenken betreffen nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, sondern rich-

ten sich an den Vollzug.  

 

Wie zu 2. erläutert, wird ein entsprechendes Gutachten erstellt, der SGD Nord übersandt 

und bei Bedarf werden in Abstimmung im Zuge der Baumaßnahmen entsprechende 

Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Da sich die Fläche auf Bereiche erstreckt, die 

der Zuwegung des Gebietes dienen, wird diesseits nicht davon ausgegangen, dass die 

potenzielle Altlast dem Vollzug des Bebauungsplanes entgegensteht.  
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9. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Ergebnis der Beratung      

Einstimmig ☐   geändert ☐ 

Mehrheitlich ☐     

 ….. Ja  Anmerkung  
 ….. Nein  ……………………… 
 ….. Enthaltung   ……………………… 

 

Im Einzelnen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangier- und Fahrverkehr der Schützen- und der Judohalle: 

Die Hinweise im Rahmen der Amtshilfe werden dankend zur Kenntnis genommen.  

Die Aussagen des Gutachters sind dahingehend zu präzisieren, dass das „gesellige Zu-

sammensein“ die Abfahrtszeiten umfasst, sodass nach 22:00 Uhr keine Lärme zu er-

warten sind.  
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Bezüglich der Zuständigkeit hinsichtlich nichtgewerblich genutzter Vereinsgebäude: 

 

Die zuständige Stelle bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz äußerte keine Bedenken 

hinsichtlich der vorliegenden Planung.  

 

 


